
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

Stellenausschreibung 
 
Beim Landkreis Wittenberg ist die Funktion als  
    

Abschnittsleiters des Brandschutzabschnittes Süd der Freiwilligen Feuerwehren im 
Landkreis Wittenberg 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 6 Jahre als Ehrenbeamter des Landkreises zu besetzen.  
 
Der Abschnittleiter erhält für seine ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Satzung über die 
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige des Landkreises Wittenberg vom 26. November 2019 in 
der gültigen Fassung eine Aufwandsentschädigung. 
 
Auf Sie wartet eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche ehrenamtliche Tätigkeit. 
Ihre Aufgabenbereiche sind im Wesentlichen folgende:  
 

- Unterstützung des Kreisbrandmeisters bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben, 
- Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen des 

Landkreises Wittenberg, 
- Beratung und Unterstützung des Landkreises als Träger des übergemeindlichen 

abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bzw. des Katastrophenschutzes,  
- Übernahme der Leitung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren bei Erfordernis. 

Die Aufgaben des Abschnittsleiters ergeben sich aus § 16 Absätze 1 und 2 i. V. m. § 3 BrschG und der 
gültigen Dienstanweisung für ehrenamtliche Funktionsträger im Brand- und Katastrophenschutz des 
Landkreises Wittenberg (DA-FuBKS).  
 

Welche fachlichen Voraussetzungen sind erforderlich? 
 
Die Befähigung zur Ausübung der Funktion des Abschnittleiters erfolgt nach den Vorgaben der 
Laufbahnverordnung für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren des Landes Sachsen-Anhalt (LVO-FF) vom 23. 
September 2005. Insbesondere sind folgende Lehrgänge und Voraussetzungen zu erfüllen: 

- erfolgreich abgeschlossener Lehrgang „Verbandsführer“ nach FwDV 2 
- mindestens fünf Jahre in berufener Funktion „Verbandsführer“  
- erfolgreich abgeschlossener Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ nach FwDV 2 
- erfolgreich abgeschlossener Lehrgang „Einführung in die Stabsarbeit“ oder vergleichbar 

Weiterhin ist die aktive Tätigkeit in der Einsatzabteilung in einer Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis 
Wittenberg Voraussetzung. 
 
Für dienstliche Zwecke wird ein PKW zur Verfügung gestellt.  
 
Vorgeschlagen werden können Mitglieder des Einsatzdienstes der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis 
Wittenberg, welche die für die Dienststellung erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen einbringen. Die 
Vorschlagswahl des Abschnittleiters des Brandschutzabschnittes Süd der Freiwilligen Feuerwehren im 
Landkreis Wittenberg findet am 20. März 2025 im Beisein der Bewerber statt. 
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Die Vorstellung der geeigneten Kandidaten erfolgt am 6. März 2025 gegenüber den Stadt- und 
Ortswehrleitern im Ausbildungszentrum Brand-, und Katastrophenschutz des Landkreises Wittenberg.  
 
Vorschläge für die Funktion des ehrenamtlichen Abschnittleiters des Brandschutzabschnittes Süd der 
Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Wittenberg sind bis zum 21. Februar 2025, beim Landkreis 
Wittenberg, Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Erich-Weinert-Str. 4b, 06886 
Lutherstadt Wittenberg, schriftlich einzureichen.  
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher, männlicher und divers 
geschlechtlicher Form. 
 
Kosten im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können nicht erstattet werden.  
 
Hinweis: 
Mit Einreichen Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen, auch 
elektronisch, erfassen und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren. Elektronisch 
eingereichte Bewerbungen werden anschließend gelöscht. Auf dem Postweg eingereichte Unterlagen 
werden nur zurückgesendet, sofern ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wurde; 
anderenfalls werden sie vernichtet.                             
 
 
Lutherstadt Wittenberg, 3. Februar 2025 


